
2. Verkehrs- und Erschlieäungsflöchen

2.1 Straäenbegrenzungslinie: Grenze des üffentlichen Straäenraums mit Verkehrsflöchen, Geh- und
Radwegen sowie Gr…nflöchen

Gemeinde Oberaudorf
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 "Am Heimfeld"

Festsetzungen durch Planzeichen und Text

1.2 Maä der baulichen Nutzung

1.2.1 Zulössige Grundflöche in m²:

a) Die zulössige Grundflöche je Doppelhaushölfte wird entsprechend der Nutzungsschablonen
   festgesetzt. Eine ßberschreitung der festgesetzten Grundflöchen ist wie folgt zulössig:

- durch erdgeschossige Anbauten um bis zu 5,00 m²
- durch Terrassen in den Baufeldern 01, 02 und 02a (DH) um bis zu 20,00 m²
- durch Nebenanlagen im Sinne von §14 BauNVO entsprechend den Festsetzungen in Ziffer c

c) F…r berirdische Stellplötze, Garagen und ihren Zufahrten, private Fuäwegeverbindungen sowie sonstige
Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO ist eine ßberschreitung der zulössigen Grundflöche (inkl. der
zulössigen ßberschreitungen gemöä Ziffer 1.2.1 a) bis zu folgendem Gesamtversiegelungsgrad zulössig:
- auf den Grundst…cken der Baufelder 01, 02 und 02a (je Doppelhaushölfte): 75%
Im Bereich der Grundst…cke im Geltungsbereich der Änderung liegen Gemeinschaftsanlagen (gemeinsame Fahr-
und Erschlieäungsflöchen, oberirdische Stellplötze). Flöchenanteile an auäerhalb der Baugrundst…cke liegenden
Gemeinschaftsanlagen sind der f…r die Ermittlung der zulössigen ßberschreitung der Grundflöche maägebliche
Grundst…cksflöche anteilig hinzuzurechnen.

1.2.3 Zulössige Wandhühe (WH) in Meter f…r die Hauptanlagen:
Die maximal zulössige Wandhühe wird gemessen zwischen Oberkante (OK) Fertigfuäboden (FF) im Erdgeschoss
(EG) bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Oberkante der Dachhaut. Die OK FF EG ist wie wie folgt zu situieren:

- in den Baufeldern 01 bis 2a mind. 35cm und max. 40cm oberhalb der OK Fahrbahndecke der neuen
Erschlieäungsstraäe im Zufahrtsbereich zum Grundst…ck

Grenze der berbaubaren Grundst cksflöchen (Baugrenze, Abgrenzung der Baufelder)
Eine ßberschreitung der festgesetzten Baugrenzen kann wie folgt zugelassen werden:

- durch untergeordnete Bauteile gemöä § 23 Abs. 3 BauNVO bis zu einer Tiefe von 1,50 m
- durch Terrassen und Terrassen…berdachungen bis zu einer Grundflöche von 12,00 m²
- durch Vordöcher auf der gesamten Lönge

1.3.1

Baugrenzen, Bemaäung, Nutzungsgrenzen, Bauweise1.3

Verbindliche Maäe, Angabe in Meter1.3.2 6.00

Hinweise durch Planzeichen und Text

Grundst…cksgrenze mit Flurnummer gemöä Digitaler Flurkarte, UTM-32300/41.

   490.00 Bestandshühen in m ….NN. Aufmaä ROPLAN GmbH 02.20233.

Verfahrensvermerke

3. Garagen, Stellplötze und Nebenanlagen

Nummererierung der Baufenster4. 1

10. Sonstige Planzeichen

10.1 Grenze des röumlichen Geltungsbereichs des bisher rechtskröftigen Bebauungsplans

Nutzungsschablonen: Bauweise: E: nur Einzelhöuser; D: nur Doppelhöuser;
RH: nur Reihenhöuser zulössig
maximale Anzahl der zulössigen Wohneinheiten pro
Einzelhaus, pro Doppelhaushölfte oder pro Reihenhaus

Bezeichnung des
Baufensters

zulössige Wandhühe in m
WH 6,00 zwingende Wandhühe

oder als Maximalmaä (ohne Kreis)

1.2.2 Zulössige Anzahl der Wohneinheiten (WE):
Die Anzahl der zulössigen Wohneinheiten pro Wohngeböude ist der Nutzungssschablone zu entnehmen. F…r
Doppelhöuser gilt dabei 1 WE pro Doppelhaushölfte.

StellplötzeSt

3.3

Garagen, maximale Wandhühe 3,00mGa3.1

3.9 Nebenanlagen gemöä § 14 BauNVO d…rfen wie folgt errichtet werden:
Baufelder 1 - 2a (DH): Nebenanlagen sind ausschlieälich in den ausgewiesenen Flöchen f…r Nebengeböude
gemöä Ziffer 3.3 zulössig. Diese d…rfen die maximale Wandhühe von 2,50m nicht …berschreiten. Gartenhöuser
d…rfen nur aus Holz errichtet werden.

1.4 Vorgaben zur Gestaltung

21.

Sichtdreiecke (bemessen f…r Hüchstgeschwindigkeit 50km/h: L 70m x 3m): In diesem Bereich darf die Hühe der
Einfriedung und der Bepflanzung die Straäenoberkante des angrenzenden Fahrbahn- randes um nicht mehr als
0,80 m …berragen. Unzulössig ist hier ebenfalls die Errichtung von genehmigungs- und anzeigefreien Bauten oder
Stellplötzen sowie die Lagerung von Gegenstönden, die diese Hühe …berschreiten. Ausgenommen hiervon sind
straäenbegleitende Böume mit einer Stammhühe von mehr als 2,50 m sofern sie die Verkehrs…bersicht nicht
beeintröchtigen.

5.

Planzeichnung
M 1:1.000

Neue Grundst…cksgrenze geplant2.

RH
GR 80

1

II

1 WE
WH 6,00

zulössige Grundflöche in m² pro
Baugrundst…ck (entspricht pro Einzelhaus,

Doppelhaushölfte oder Reihenhaus)

zulössige Anzahl der Vollgeschosse
II: zwei Vollgeschosse zulössig
III: drei Vollgeschosse zulössig

3.2

DN 20°

Dachneigung in Grad
DN 20° zwingende Dachneigung oder als Mindest- / Hüchstmaä
(ohne Kreis)

2.2 üffentliche Verkehrsflöche inkl. Straäenbegleitgr…n und Gehwege

verbindliche Firstrichtung1.4.1

6.3 Private Gr nflöche zum Anpflanzen einer Ortsrandeingr nung:
Im gekennzeichneten Bereich sind pro angefangene 60 m² der festgesetzten Gr…nflöche mind. 1
Laubbaum (Mindestqualitöt StU 12-14) sowie 6 heimische Ströucher (Mindestqualitöt H 125-150)
zu pflanzen. Bauliche Anlagen aller Art (wie z.B. Mauern oder Terrassen) sind innerhalb der
Gr…nflöche unzulössig. Zum Ausgleich des durch die gemöä Ziffer 9.1 zulössigen Aufsch…ttung
entstehenden Hühenunterschieds zwischen dem Baugrundst…ck und der Auäengrenze des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist die Gr…nflöche als Büschung auszubilden und wie
festgesetzt zu bepflanzen.

Anlage: Planzeichnung zur Festsetzung Ziffer 1.4.2.7
maästabslos

Einfriedungsfreier Bereich
1.2.5 Zulössige Anzahl an Vollgeschosse:

Die zulössige Anzahl der Vollgeschosse f…r die Hauptanlagen ist der Nutzungssschablone in der Planzeichnung zu
entnehmen.

Zufahrtsbereiche f r Garagen / Stellplötze2.5

ßberschwemmungsgeföhrdete Bereiche bei Extremhochwasser (HQ Extrem); Quelle: Landesamt f…r Umwelt,
digitaler Datensatz, Stand 03.2023
Geböude sind druckwasserdicht und so zu konstruieren, dass schnell abflieäendes Oberflöchenwasser nicht
eindringen kann.
Nachteilige Verönderungen des Oberflöchenabflusses f…r angrenzende Bebauung und Grundst…cke durch
Baumaänahmen sind nicht zulössig (§ 37 WHG). Gelöndeverönderungen (Auff…llungen, Aufkantungen etc.), die
wild abflieäendes Wasser aufstauen oder schödlich umlenken künnen, sind unzulössig.

6.

Abk…rzungen in Festsetzungen Ziffer 1.2: EH Einzelhaus
RH Reihenhaus
MFH Mehrfamilienhaus
DH Doppelhaus

22.

Gemeinde Oberaudorf
Landkreis Rosenheim
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Bearbeiter/in:
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Pröambel

Aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der
Gemeindeordnung f…r den Freistaat Bayern (GO) erlösst die Gemeinde Oberaudorf folgende 01. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 45 "Am Heimfeld"

als Satzung.

Geltungsbereich:
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Änderung ist der Planzeichnung im M 1:1000 zu ennehmen.
F r den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans gelten die nachfolgenden, geönderten
Festsetzungen zum Maä der baulichen Nutzung. Im brigen gelten die Festsetzungen und Hinweise des bisher
rechtskröftigen Bebauungsplans.
Die Nummerierung der Festsetzungen entspricht der des rechtkröftigen Bebauungsplans.

NebengeböudeNG

10.2 Grenze des röumlichen Geltungsbereichs der vorliegenden 1. Änderung

6. Gr nordnung

Planzeichnung

1. Änderungsbeschluss: Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29.04.2025 die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 "Am Heimfeld"
unter Anwendung des § 13 BauGB beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 19.08.2025 orts…blich bekannt gemacht.

2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss: Der Entwurf der Bebauungsplanönderung in der Fassung vom 29.07.2025 wurde in der Sitzung
des Gemeinderats vom 29.07.2025 gebilligt und der Auslegungsbeschluss f…r die vorgelegte Fassung gefasst.

3. Üffentlichkeitsbeteiligung nach § 3.2 BauGB: Die Beteiligung der Üffentlichkeit zum Entwurf der Bebauungsplanönderung in der Fassung
vom 29.07.2025 hat in der Zeit vom 20.08.2025 bis 24.09.2025 stattgefunden. Der Entwurf der Bebauungsplanönderung mit Begr…ndung
wurden im Internet verüffentlicht. Zusötzlich konnten der Entwurf und die Begr…ndung im Rathaus Oberaudorf zu den allgemein geltenden
Üffnungszeiten eingesehen werden. Die Planunterlagen wurden im zentralen Internetportal f…r die Bauleitplanung Bayern eingestellt.

4. Behürdenbeteiligung nach § 4.2 BauGB: Die Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange zum Entwurf des
Bebauungsplans in der Fassung vom 29.07.2025 hat in der Zeit von 20.08.2025 bis 24.09.2025 stattgefunden.

7. Abwögung: Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.11.2025 …ber die eingegangenen Stellungnahmen beraten und abgewogen.

8. Satzungsbeschluss: Die Gemeinde Oberaudorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.2025 die 01. Änderung des
Bebauungsplans in der Fassung vom 25.11.2025 als Satzung beschlossen.

Oberaudorf, den 
______________________________________
Dr. Matthias Bernhardt Erster B…rgermeister

9. Ausgefertigt

Oberaudorf, den
______________________________________
Dr. Matthias Bernhardt  Erster B…rgermeister

10. Üffentliche Bekanntmachung: Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans wurde am . orts…blich bekannt
gemacht. Die Bebauungsplanönderung ist damit in Kraft getreten. Bei der Bekanntmachung wurde auf die Einsehbarkeit des
Bebauungsplans hingewiesen. Ferner wurden dort auch die vorgeschriebenen Hinweise gem. § 44, Abs. 5 und § 215, Abs. 2 BauGB
aufgenommen.

Oberaudorf, den
______________________________________
Dr. Matthias Bernhardt  Erster B…rgermeister

Grenze unterschiedlicher Nutzung, hier zwischen den Bezugshühen und der zulössigen Bauweise1.3.3
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